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Die Inhalte: Worum es in Buenos Aires geht

Vom 06.-17. Dezember 2004 findet in Buenos Aires die 10. Vertragsstaatenkonferenz (VSK, englisch: "Conference of the Parties", COP) der Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) statt. Neben Regierungsdelegationen aus mehr als 180 Staaten werden zahlreiche Vertreter von Medien und Nicht-Regierungsorganisationen anreisen. Insgesamt werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Am Ende der Konferenz (vom 15.-17.12.) werden die Umweltminister über Stand und Perspektiven des internationalen Klimaschutzes diskutieren und dabei auch die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der internationalen Klimapolitik erörtern. 

Der Konferenz in Buenos Aires markiert den 10. Jahrestag des In-Kraft-Tretens der Klimarahmenkonvention im März 1994. Ihr kommt insgesamt eine Brückenfunktion zu. Die Konferenz bietet einerseits Anlass, auf das Erreichte zurück zu blicken und zu prüfen, inwieweit die bisher vereinbarten Maßnahmen zur Bekämpfung des globalen Klimawandels ausreichen. Auf dieser Grundlage bestehen andererseits die Gelegenheit und die Notwendigkeit, die Weichen für eine entschiedene Weiterentwicklung des internationalen Klimaschutzes in den kommenden Jahren zu stellen und den Bedarf an weiteren internationalen Maßnahmen genauer zu bestimmen, um die bestehende Klimaschutzlücke zu schließen. Die Konferenz kann so dazu beitragen, den Blick nach vorne auf die noch zu bewältigenden Herausforderungen zu richten.

Die Diskussionen in Buenos Aires werden voraussichtlich von zwei Themen bestimmt sein, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend als zwei miteinander verbundene Seiten einer Medaille herauskristallisiert haben. Zum einen geht es um Maßnahmen zur Minderung der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen als Ursache des weltweiten Klimawandels. Zum anderen hat in den internationalen Beratungen in den vergangenen Jahren das Thema der Anpassung an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus steht in Buenos Aires auf Arbeitsebene eine Reihe von Sachthemen auf der Tagesordnung, die der wirksamen Umsetzung der bereits in der Vergangenheit getroffenen Vereinbarungen dienen.

Die Beratungen der Minister in Buenos Aires vom 15. bis 17. Dezember werden ebenfalls von den beiden Hauptthemen der Treibhausgasminderung und der Anpassung an den Klimawandel bestimmt sein. Im Einzelnen werden Panel-Diskussionen zu vier Oberthemen stattfinden: 

· Die Konvention nach 10 Jahren: Erreichtes und zukünftige Herausforderungen; 

· Auswirkungen der Klimaänderung, Anpassungsmaßnahmen und nachhaltige Entwicklung; 

· Technologie und Klimaänderungen; 

· Klimaschutz: Politiken und ihre Auswirkungen. 

Das nach der positiven Entscheidung des russischen Parlaments zur Ratifizierung und Unterzeichnung des entsprechenden Gesetzes durch Präsident Putin nun nahende In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls dürfte den Beratungen in Buenos Aires zusätzlichen Anschub geben. Das Kyoto-Protokoll kann 90 Tage nach Hinterlegung der Urkunde in New York Kraft treten. Damit haben 128 Staaten haben das Kyoto-Protokoll ratifiziert, darunter alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, und die meisten mittel- und osteuropäischen Staaten in der Kategorie der Industrieländer sowie Brasilien, Südafrika, Indien, China u.a. in der Kategorie der Entwicklungsländer.

Die ersten 10 Jahre des Bestehens der Klimarahmenkonvention haben die Größe und Komplexität der Aufgabe vor Augen geführt, einen wirksamen internationalen Klimaschutz zu verankern. Dringend erforderliche weitere internationale Klimaschutzmaßnahmen bedürfen sorgfältiger und behutsamer Vorbereitung. Zunächst gilt es, Vertrauen zu bilden und notwendige Vorarbeiten in die Wege zu leiten. Die Bundesregierung strebt deshalb für die Konferenz in Buenos Aires an, die in den vergangenen Jahren geführten inhaltlichen Diskussionen über die Zukunft des internationalen Klimaschutzes zu bündeln und einen politischen Diskussionsprozess in die Wege zu leiten, auf dem nachfolgende konkrete Verhandlungen aufbauen können. Gemäß Kyoto-Protokoll beginnen Verhandlungen über weitere internationale Maßnahmen zum Klimaschutz im Jahr 2005.

Minderung der Treibhausgasemissionen

Die für den ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls vereinbarten Emissionsminderungen für Industriestaaten stellen einen ersten, unentbehrlichen Schritt in die richtige Richtung dar. Um das Endziel der Klimarahmenkonvention, eine gefährliche Klimaänderung zu verhindern, zu erreichen, müssen allerdings weitere Schritte folgen. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Erwärmung um mehr als 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu verhindern um das Risiko gefährlicher Entwicklungen wie zum Beispiel das Abschmelzen der Polkappen oder die Zerstörung wichtiger Ökosysteme zu minimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind deutliche Fortschritte bei den Emissionsminderungen innerhalb der nächsten Jahrzehnte dringend erforderlich. 

Es müssen internationale Maßnahmen über den ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls hinaus, der sich bis 2012 erstreckt, vereinbart werden. Dabei gilt es, tiefere Emissionsreduktionen für Industrieländern zu vereinbaren, aber auch Schwellen- und Entwicklungsländer schrittweise stärker einzubeziehen. Nur so kann es gelingen, den Ausstoß an Treibhausgasen weltweit zu mindern und das globale Klima langfristig zu stabilisieren. Wissenschaftliche Abschätzungen zeigen, dass die Treibhausgasemissionen weltweit bis 2050 um etwa die Hälfte zurückgehen müssen. Da die Emissionen in Entwicklungsländern zunächst noch ansteigen werden, heißt das für Industriestaaten eine Minderung um etwa 70-90%. Deutschland schlägt deshalb vor, dass die EU sich im Rahmen internationaler Anstrengungen sich bereit erklärt, ihre Treibhausgase bis 2020 um 30% gegenüber 1990 zu mindern. Dann wäre Deutschland bereit, eine Minderung von 40% anzustreben.

Weitere Fortschritte erfordern zunächst, dass die Industrieländer ihre in der Vergangenheit eingegangenen Verpflichtungen erfüllen und, wie in der Klimarahmenkonvention versprochen, Beispiel gebend voranschreiten. Deutschland und die EU können hier beachtliche Erfolge vorweisen. Die Konferenz in Buenos Aires findet sozusagen am Vorabend der Aufnahme des Emissionshandels in der EU zum 01. Januar 2005 statt, der einen wichtigen Meilenstein der europäischen Umsetzung des Kyoto-Protokolls darstellt. Deutschland spielt weltweit und innerhalb der EU weiterhin insbesondere auch durch die Öko-Steuer und das Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Vorreiterrolle. Die im Juni 2004 in Bonn abgehaltene Internationale Konferenz für Erneuerbare Energien hat wichtige Impulse für die internationale Zusammenarbeit bei der Förderung der Energieerzeugung aus Sonne, Wind, Biomasse und Wasser gegeben.

Bei der Konferenz in Buenos Aires strebt die Bundesregierung auf Grundlage dieser Vorreiterrolle an, die bisher auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkten Diskussionen über die Zukunft der internationalen Klimapolitik näher an die politischen Verhandlungen heranzuführen. Im wissenschaftlichen Bereich sind in den vergangenen Jahren eine lebhafte Diskussion und ein reger Ideenwettbewerb zur Weiterentwicklung der internationalen Klimapolitik entstanden. Seit der Mitte dieses Jahres befasst sich zudem das Nebenorgan der Klimarahmenkonvention für wissenschaftliche und technische Fragen (SBSTA) mit relevanten Aspekten von Maßnahmen zur Emissionsminderung. Rechtzeitig für die 11. Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 2005 soll ein erster Bericht vorliegen. Aufbauend auf diese wissenschaftlichen Prozesse gilt es, die nächsten Schritte zum internationalen Klimaschutz sorgfältig und behutsam vorzubereiten. Die Konferenz von Buenos Aires könnte hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, etwa indem sie einen politischen Gedankenaustausch zu relevanten Fragen vereinbart, der zukünftige Verhandlungen vorbereiten würde.

Folgen der Klimaänderung und Anpassung 

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels hat in den vergangenen Jahren wegen der fortschreitenden Klimaänderung zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Die Entwicklungsländer und insbesondere die Ärmsten der Armen sind von den Folgen des globalen Klimawandels am stärksten betroffen und besitzen zugleich keine ausreichenden Mittel, um diese zu handhaben. Deshalb dringen sie auf eine stärkerer Berücksichtigung bei den internationalen Beratungen zum Klimaschutz. Immer häufiger wiederkehrende Fluten, Dürren und Stürme führen - wie im Jahr 2004 in der Karibik und den USA - vor Augen, dass Anpassungsmaßnahmen nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in Industriestaaten dringlich und unausweichlich sind, da der Klimawandel bereits voranschreitet. Auch in nächster Zukunft wird ein gewisses Maß an notwendigen Anpassungsmaßnahmen nicht mehr zu verhindern sein, auch wenn die globale Erwärmung nicht die von der EU gesetzte Obergrenze von 2-Grad gegenüber vorindustriellen Werten überschreitet. 

Die internationale Klimapolitik kann bereits wichtige Fortschritte vorweisen. Einen Meilenstein stellten vor allem im Jahr 2001 die Vereinbarungen von Marrakesch dar. Die drei dabei neu eingerichteten Fonds stellen Mittel für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung, einer dieser Fonds (der sog. Anpassungsfonds) ist vollständig der Finanzierung solcher Anpassungsmaßnahmen gewidmet. Seit 2001 haben die Vertragsstaaten weiter gehende Beschlüsse zur Ausgestaltung der genannten Fonds gefasst. Die EU-Mitgliedstaaten werden, gemeinsam mit anderen Industrieländern, ab dem Jahr 2005 jährlich insgesamt 410 Millionen US-Dollar für alle drei Fonds zur Verfügung stellen. Darüber hinaus befasst sich das wissenschaftlich-technische Nebenorgan der Klimarahmenkonvention SBSTA seit Mitte 2004 parallel zu der Behandlung von Minderungsoptionen mit relevanten Fragen der Folgen der Klimaänderung, Vulnerabilität und Anpassung. 

Die Bundesregierung wird sich bei der Konferenz in Buenos Aires dafür einsetzen, den Diskussionsprozess zur Identifizierung von Vulnerabilitäten und zu Anpassungsmaßnahmen konstruktiv weiter voranzutreiben. Dabei sind auch die Grenzen der Anpassungsfähigkeit zu berücksichtigen. Deshalb müssen die Beratungen über die zukünftige Ausgestaltung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels Hand in Hand mit den Beratungen zu zukünftigen Emissionsminderungen voranschreiten. Denn ohne eine Stabilisierung des Klimasystems wird Anpassung in vielen Fällen unbezahlbar oder gar unmöglich.

Sonstige Themen

Auf der Tagesordnung der Klimakonferenz in Buenos Aires steht noch eine Reihe weiterer Themen, die das "tägliche Brot" der internationalen Klimadiplomatie darstellen. So wird über den Finanzbedarf beraten, der für die Umsetzung der Klimarahmenkonvention in den Entwicklungsländern besteht. Die Ergebnisse dieser Beratungen sollen in die Verhandlungen über die Auffüllung der Globalen Umweltfazilität (GEF) einfließen, die als Finanzierungsmechanismus der Konvention dient. Weiterhin werden die Beratungen über die Stärkung institutioneller und personeller Kapazitäten, den Technologietransfer und die Nationalberichte von Entwicklungsländern fortgesetzt.

Des weiteren wird die Konferenz mit weiteren Durchführungsentscheidungen und Richtlinien zu Treibhausgassenken und zur Berichterstattung (einschließlich technischer Fragen zur Einrichtung von Emissionshandelsregistern) befasst sein. Außerdem werden die Beratungen zur Koordinierung von Politiken und Maßnahmen, Emissionen aus dem internationalen Flug- und Schiffsverkehr, Forschung und systematischer Beobachtung u.a.m. routinemäßig fortgeführt, um bestehende Aufgaben umzusetzen.

Einen relativ neuen Tagesordnungspunkt stellt die Tagesordnung selbst dar. Mehrere Vertragsparteien haben beklagt, dass die Tagesordnungen der Klimakonferenzen überladen sind. Bei mehreren Themen gibt es seit Jahren kaum nennenswerte Fortschritte. Zugleich ist es vielen kleineren Delegationen nicht möglich, die derzeit große Themenanzahl angemessen zu verfolgen. Dazu wird es in Buenos Aires einen Workshop geben, der Lösungsmöglichkeiten identifizieren soll.
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